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(Nr. 119.) Ministerialbekanntmachung über die Genehmigung der C. Rothe= und C. E. Wohl-
brück-Stiftung.

Der erbliche Ehrenbürger des Russischen Reichs C. E. Wohlbrück in Kokuschkino
(Rußland) hat unter dem Namen

C. Rothe= und C. E. Wohlbrück-Stiftung
eine Stiftung errichtet und ihr als Grundkapital den Betrag von rund 500000-#
zugesichert.

Die Stiftung hat den Zweck, Knaben und IJünglinge, welche sich der Land-
oder Gartenwirtschaft, den Handwerken oder der Technik widmen wollen, in einer
besonderen Erziehungsanstalt für ihren künftigen Beruf auszubilden.

Für die Lebenszeit des Stifters, und, solange nach seinem Ableben aus den
Stiftungserträgnissen noch Zahlungen an einzelne Personen geleistet werden müssen,
werden dem Großherzoglichen Staatsministerium, Departement des Innern, als
dem Vorstande der Stiftung alljährlich Beträge überwiesen, die zur Ausbildung
junger Handwerker und Techniker durch Gewährung von Stipendien zu ver-
wenden sind.

Wir haben diese Stiftung nach § 14 des Ausführungsgesetzes zum Bürger-
lichen Gesetzbuche genehmigt.

Weimar, den 19. Oktober 1912.
Großherzoglich Sächsisches Staatsministerium,

Departement des Innern.
Paulssen.
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